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Sehr geehrter Herr Murawski,  
sehr geehrte Frau Doktor Schneider, 
 

für Ihr Schreiben vom 23. April 2012 danken wir Ihnen. Der Anwaltsverband Baden-Württemberg e. V. ist der frei-

willige Zusammenschluss der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Land Baden-Württemberg. Er repräsen-

tiert über 9.000 Kolleginnen und Kollegen und vertritt als größte Anwaltsorganisation die Interessen der Anwalt-

schaft in unserem Bundesland und – in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverein (DAV) – auch auf natio-

naler und internationaler Ebene.  

 

Die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Einführung einer Landesverfassungsbeschwerde 

nehmen wir nach Beteiligung unserer fünfundzwanzig örtlichen Mitgliedsvereine gerne wahr.  

 

1.  Allgemeine Bewertung 

Der Anwaltsverband begrüßt die Einführung eines neuen dem Schutz der Landesgrundrechte dienenden 

Rechtsbehelfs. Er hält die angestrebte Aktivierung der grundrechtlichen Substanz aus der Landesverfas-
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sung für wünschenswert und sinnvoll. Er teilt die Auffassung, der zufolge nach der Erweiterung der grund-

rechtsrelevanten Handlungsspielräume der Länder aufgrund der Föderalismusreform der landesinterne 

Grundrechtsschutz entsprechend gestärkt werden sollte.  

 

Unser Verband befürwortet, dass aus bundesrechtlicher Sicht die Bundesverfassungsbeschwerde gegen-

über einer Landesverfassungsbeschwerde nicht subsidiär ist, sondern beide Rechtsbehelfe nebeneinan-

der eingelegt und beide Verfahren nebeneinander betrieben werden können. Gleichwohl verkennen wir 

nicht, dass es bundesverfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, wenn das Landesrecht vorsieht, dass 

dies Landesverfassungsbeschwerde ausgeschlossen ist oder wird, soweit tatsächlich Bundesverfas-

sungsbeschwerde erhoben ist oder wird, 

 

vgl. nur BVerfG, Beschluss vom 18.01.1996 - 1 BvR 1375/95 -, NJW 1996, 1464; BVerfG, Be-
schluss vom 05.10.1996 - 2 BvR 1630/96 -. 

 

Das Anliegen, Parallelverfahren in derselben Sache vor dem Staatsgerichtshof und dem Bundesverfas-

sungsgericht zu vermeiden, ist verständlich. Zu bedenken ist jedoch zweierlei: 

 

• Zumindest anwaltlich beratene und vertretene Bürger dürften dazu tendieren, die Bundesverfas-

sungsbeschwerde einzulegen. Gründe hierfür können in Aspekten wie einem größtmöglichen 

Rechtsschutz, der voraussichtlichen Verfahrensdauer, den Kosten, der Zusammensetzung des 

Spruchkörpers und/oder der bisherigen Spruchpraxis liegen. Derartige Erwägungen können im 

Einzelfall zwar auch für die Erhebung der Landesverfassungsbeschwerde sprechen, da es bis-

lang jedoch an Erfahrungswerten fehlt, könnte die Annahme des zusätzlichen Angebots der Lan-

desverfassungsbeschwerde durch die Bürger auf sich warten lassen. 

 

• Die Landesverfassung (LV) enthält zwar keinen eigenen Grundrechtskatalog, sondern verweist in 

Art. 2 LV auf die im Grundgesetz festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte und 

erklärt diese zum Bestandteil der Landesverfassung und zu unmittelbar geltendem Recht des 

Landes. Gleichwohl sind die in der Landesverfassung enthaltenen Rechte, deren (behauptete) 

Verletzung jedem – also auch juristischen Personen - die Erhebung der Landesverfassungsbe-

schwerde eröffnet, weder inhalts- noch deckungsgleich mit den in Bezug genommenen Rechten 

des Grundgesetzes. Beispielhaft verweisen wir die Entscheidungen 

 

StGH, Urteil vom 02.08.1969 – 3/1969 -, ESVGH 20, 1 zu Art. 11 LV; VGH Bad.-Württ., 
Urteil vom 27.05.1987 - 9 S 2805/85 -, NJW1987, 3274 zu Art. 12 LV. 

 

Thematische Überschneidungen sind deshalb durchaus möglich. 
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Die in § 55 Abs. 1 StGHG-E vorgesehene Subsidiarität der Landesverfassungsbeschwerde birgt deshalb 

das Risiko, dass besondere Ausprägungen der Landesverfassung – entgegen dem Anliegen des Gesetz-

entwurfs – gerade nicht konkretisiert werden können.  

 

Hierbei sehen wir sehr wohl, dass die Kompetenz des Landes für seine Landesverfassungsgerichtsbarkeit 

eine Regelung erlaubt, nach der eine Verletzung mit dem Grundgesetz inhaltsgleicher subjektiver Lan-

desverfassungsrechte durch ein Gericht des Landes bei der Durchführung des bundesrechtlich geregelten 

Verfahrens mit der Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht gerügt und die angegriffene 

Gerichtsentscheidung von diesem aufgehoben werden kann. Diese Regelung darf nicht weitergehen, als 

es zur Verwirklichung des Zwecks der Verfassungsbeschwerde unerlässlich ist. Nur insoweit wird die 

Reichweite der Bundeskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG durch die Landeskompetenz begrenzt. Die 

Landesverfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen der Gerichte eines Landes darf danach nur inso-

weit zugelassen werden, als ein von den Verfahrensordnungen des Bundes eröffneter Rechtsweg zuvor 

ordnungsgemäß ausgeschöpft wurde und die danach verbleibende Beschwer des Beschwerdeführers auf 

der Ausübung der Staatsgewalt des Landes - und nicht auch der des Bundes – beruht, 

 

vgl. BVerfG, Beschluss vom 15.10.1997 – 2 BvN 1/95 -, BVerfGE 96, 345. 

 

Vorzugswürdig erscheint deshalb eine Regelung ähnlich derjenigen über Landesverfassungsbeschwerde 

im Freistaat Thüringen. Dort lässt der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht in der gleichen Sa-

che die Verfassungsbeschwerde eines Beschwerdeführers, die Kompetenz des Thüringer Verfassungsge-

richtshofs nicht entfallen, 

 

ThürVerfGH, Beschluss vom 07.09.2011 - VerfGH 13/09 -, DVBl 2011, 1478. 
 

Vorzugswürdig wäre mithin eine Regelung, der zufolge nicht bereits die bloße (tatsächliche) Erhebung ei-

ner Bundesverfassungsbeschwerde, sondern erst die (tatsächliche) Durchführung dieses Verfassungs-

beschwerdeverfahrens die Landesverfassungsbeschwerde ausschlösse. Dies könnte durch die Möglich-

keit einer Aussetzung des Landesverfassungsbeschwerdeverfahrens geschehen. 

 

Eine bürgerfreundlichere Ausgestaltung des Verfahrens kann sich der Anwaltsverband bei den zu beach-

tenden Einlegungs- und Begründungsfristen sowie der Gewährung von Prozesskostenhilfe vorstellen. Ei-

ne Fristenregelung, nach der die Landesverfassungsbeschwerde binnen eines Monats einzulegen und 

binnen eines weiteren Monats zu begründen wäre, stellte eine wesentliche Erleichterung für die anwaltli-

che Praxis dar und erhöhte somit die Attraktivität der Landesverfassungsbeschwerde. Erfahrungsgemäß 

sucht der Bürger den Rechtsanwalt nicht unmittelbar nach Bekanntgabe des Hoheitsaktes auf, durch den 
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er sich in seinen Rechts beeinträchtigt fühlt; auch bei Entscheidungen von Gerichten, vor denen der Bür-

ger bereits anwaltlich vertreten war, entschließt er sich nicht unmittelbar nach deren Bekanntgabe zur Er-

hebung einer (Landes-)Verfassungsbeschwerde. Erfahrungsgemäß bleibt deshalb nur weit weniger Zeit 

als ein Monat, um eine Verfassungsbeschwerde zu erheben und zu begründen. Mit Rücksicht auf die ho-

hen qualitativen Anforderungen, die zu Recht an diesen Rechtsbehelf gestellt werden, wäre es der Sache 

somit angemessen, eine (ungeschmälerte) Frist von einem Monat für die Begründung zu gewähren. 

 

Der Anwaltsverband ist außerdem davon überzeugt, dass mit dem neuen Verfahren die Anforderungen an 

fundierte juristische Kenntnisse gerade im grundrechtssensiblen Bereich an die beteiligten Richter deut-

lich steigen werden. Zwar hat sich die Besetzung der derzeit neun Mitglieder mit drei Personen ohne Be-

fähigung zum Richteramt (Art. 68 Abs. 3 LV) gleichsam als „Laienrichter“ – nicht zuletzt aufgrund von de-

ren Qualifikation - in der bisherigen Spruchpraxis bewährt; hier haben jedoch jeweils sämtliche Richter 

mitgewirkt, weshalb eine angemessene Berücksichtigung rechtlicher Aspekte gewährleistet war. Die nach 

dem Entwurf vorgesehene Möglichkeit, aus drei Richtern bestehende Kammern zu bilden, die durch ein-

stimmigen und unanfechtbaren Beschluss über Unzulässigkeit und offensichtliche Unbegründetheit einer 

Beschwerde entscheiden können, lässt dieses „Laien-Element“ jedoch mehr als nur problematisch er-

scheinen. Aus Gründen effektiven Rechtsschutzes, denen auch eine Landesverfassungsbeschwerde ver-

pflichtet sein muss, ist es deshalb geboten, entweder das „Laien-Element“ aufzugeben – wozu allerdings 

die Landesverfassung geändert werden müsste – oder einfachgesetzliche Regelungen des Inhalts zu tref-

fen, dass die Kammern nur Personen besetzt werden dürfen, die entweder Berufsrichter sind oder über 

die Befähigung zum Richteramt verfügen. Eine solche Regelung der Geschäftsverteilung zu überlassen, 

erscheint keinesfalls ausreichend. 

 

Schließlich hält unser Verband - da sich unter den bisherigen neun Mitgliedern nur ein Rechtsanwalt be-

findet, die Wahl mindestens eines weiteren Rechtsanwalts für sinnvoll.  

 

2. Einzelfragen 

a) § 14 StGHG-E – Postulationsfähigkeit / kein Anwaltszwang  

Grundsätzlich hält es der Anwaltsverband für richtig, dass für die gebührenfreie Landesverfas-

sungsbeschwerde genauso wie bei der Bundesverfassungsbeschwerde kein Anwaltszwang be-

stehen soll. Angesichts der hohen Anforderungen an die erfolgreiche Einlegung einer Verfas-

sungsbeschwerde würde der Anwaltsverband es jedoch befürworten, dass dem Bürger - etwa auf 

der Homepage des Staatsgerichtshofs, in Informationsbroschüren, Merkblättern oder einer Ein-
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gangsbestätigung nach Eingang der Beschwerde (und noch vor Ablauf der Begründungsfrist) - 

Hinweise zu den konkreten Begründungsanforderungen und der Möglichkeit der Beauftragung 

eines Anwalts gegeben würden. 

 

Der für Bundesverfassungsbeschwerden geltende § 93 BVerfGG verlangt eine intensive verfas-

sungsrechtliche Auseinandersetzung mit den angegriffenen Hoheitsakten. Dazu gehört auch die 

Vorlage der erforderlichen Unterlagen, wie Protokolle, Verträge, Gutachten, gerichtliche Ent-

scheidungen, bestimmende Schriftsätze. Bisher werden Akten vom Bundesverfassungsgericht 

nicht beigezogen. Es ist also auf das angewiesen, was der Beschwerdeführer vorträgt und be-

legt. Es wäre kontraproduktiv, wenn ein Betroffener seine eigentlich berechtigte Verfassungsbe-

schwerde nur deswegen verlieren würde, weil er nicht innerhalb der Begründungsfrist substanti-

iert genug vorgetragen hat. Bei der gebotenen spezifizierten verfassungsrechtlichen Auseinan-

dersetzung und Substantiierung des Vortrags kann ein Anwalt sicherlich von großer Hilfe sein.  

 

Soll dem nicht anwaltlich vertretenen Bürger tatsächlich geholfen werden, muss konsequenter-

weise die Beiziehung von Akten durch den Staatsgerichtshof vogersehen werden. Dies würde 

dann gegenüber der Bundesverfassungsbeschwerde einen erheblichen Vorteil für den Be-

schwerdeführer bedeuten, vor allem dann, wenn er über notwendige Unterlagen entweder nicht 

verfügt oder nicht erkennt bzw. nicht erkennen kann, was er alles vorlegen muss. Damit würde 

ihm zugleich die Einhaltung der Begründungsfrist erleichtert werden. Dies wäre ein Zeichen von 

Bürgernähe und könnte die Einlegung der Landesverfassungsbeschwerde gegenüber der Bun-

desverfassungsbeschwerde attraktiver machen. 

 

b) § 55 Abs. 1 StGHG-E - Subjektiver Rechtsbehelf / Akte der Landesstaatsgewalt  

Der geplante umfassende Anwendungsbereich der neuen Verfassungsbeschwerde (bei unmittel-

barer Betroffenheit durch Landesgesetze, gegen Akte der Exekutivgewalt des Landes oder ge-

gen Entscheidungen der Landesgerichte) wird von unserem Verband begrüßt. 

 

Auf unsere vorstehenden Ausführungen zur Subsidiarität nehmen wir vorsorglich nochmals Be-

zug.  
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c) § 55 Abs. 2 StGHG-E – Subsidiaritätsgrundsatz / Rechtswegerschöpfung  

Grundsätzlich wird die beabsichtigte Regelung für sinnvoll erhalten. Probleme sieht der Anwalts-

verband bei der „Rückausnahme“ für Entscheidungen der Fachgerichtsbarkeiten. Es sind Kons-

tellationen denkbar, in denen es lange unklar sein kann, ob eine Angelegenheit vor der ordentli-

chen Zivilgerichtsbarkeit oder einer Fachgerichtsbarkeit auszutragen wäre, etwa bei arbeits- oder 

sozialrechtlichen Statusklagen. Hier wäre es dann auch unsicher, ob eine vorherige Rechtsweg-

erschöpfung nun erforderlich ist oder nicht.  

 

d) § 55 Abs. 3 StGHG-E - Bewilligung von Prozesskostenhilfe  

Es ist für unseren Verband ein bedeutsames Anliegen, der Stellung eines Antrages auf Prozess-

kostenhilfe (PKH) eine fristhemmende Wirkung hinsichtlich der Einlegungs- und Begründungsfrist 

für die Landesverfassungsbeschwerde einzuräumen. 

 

Die Anforderungen an die Begründung einer Landesverfassungsbeschwerde dürften kaum nied-

riger sein als diejenigen an die Begründung einer Bundesverfassungsbeschwerde. Für Letztere 

gilt Folgendes: recht hoch sind. Im wurde dazu beispielsweise ausgeführt:   

 

„Nach §§ 23 Abs. 1 Satz 2,  92 BVerfGG muss sich die Verfassungsbeschwerde mit 
dem zugrunde liegenden einfachen Recht sowie mit der verfassungsrechtlichen Beurtei-
lung des vorgetragenen Sachverhalts auseinandersetzen und hinreichend substantiiert 
darlegen, dass eine Grundrechtsverletzung möglich erscheint (vgl. BVerfGE 89, 155 
[171]). Der Beschwerdeführer muss darlegen, mit welchen verfassungsrechtlichen An-
forderungen die angegriffene Maßnahme kollidiert (vgl. BVerfGE 108, 370 [386]). Soweit 
das Bundesverfassungsgericht für bestimmte Fragen bereits verfassungsrechtliche 
Maßstäbe entwickelt hat, muss anhand dieser Maßstäbe aufgezeigt werden, inwieweit 
Grundrechte durch die angegriffene Maßnahme verletzt werden (vgl. BVerfGE 99, 84 
[87]; 101, 331 [346]; 102, 147 [164]). Das gilt jedenfalls dann, wenn die Verletzung des 
Grundrechts nicht auf der Hand liegt (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Se-
nats vom 24. August 2010 - 1 BvR 1584/10).“ 
 
BVerfG, Beschluss vom 04.05.2011 - 1 BvR 1502/08 -, NVwZ 2011, 991 (Nichtannah-
mebeschluss betreffend die Novellierung des Fluglärmschutzgesetzes) 

 

Diese Vorgaben zeigen, dass der Beschwerdeführer nicht nur das zugrunde liegende einfache 

Recht, das Grundgesetz und den Inhalt der gewährten Grundrechte kennen und die verfassungs-

rechtliche Relevanz seiner Beeinträchtigung erkennen (können) muss. Darüber hinaus muss er 

die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den sich danach ergebenden 

Fragen auf seinen Fall anwenden (können). Von einem juristischen Laien in finanziell schwieriger 

Lage zu verlangen, dieses Wissen innerhalb eines Monats dem Verfassungsgericht in angemes-

sener Form zu unterbreiten, erscheint wenig lebensnah. Selbst für einen Rechtsanwalt, der vom 
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Bürger erfahrungsgemäß erst kurz vor Ablauf der Monatsfrist mandatiert wird, stellen diese An-

forderungen eine in der Kürze der Zeit kaum zu überwindende Hürde dar. Dies gilt erst recht, 

wenn der Anwalt dem Bürger die für die Bewilligung der PKH zu erfüllenden Voraussetzungen er-

läutern und für deren Einhaltung Sorge zu tragen hat, selbst wenn er „nur“ im Kern deutlich ma-

chen muss, welche verfassungsrechtliche Beanstandung er gegen das angegriffene Urteil erhe-

ben will, 

 

vgl. zu diesen Voraussetzungen BVerfG, Beschluss vom 20.10.1993 - 1 BvR 1686/93 -, 
juris. 
 

Es erscheint wenig bürgerfreundlich, den Betroffenen in dieser Situation auf die Möglichkeit einer 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Bewilligung der Prozesskostenhilfe verweisen zu 

wollen. Die Hemmung der Frist für die Verfassungsbeschwerde durch die Stellung eines PKH-

Antrages hätte für etwaige übrige Beteiligte, denen gemäß § 57 StGHG-E Gelegenheit zu Äuße-

rung gegeben werden soll, keine Nachteile, weil die Landesverfassungsbeschwerde keine auf-

schiebende Wirkung entfalten wird. 

 

e) § 56 Abs. 2 StGHG-E –Fristen im Beschwerdeverfahren 

Problematisch erscheinen dem Anwaltsverband die vorgesehenen Fristen für die Einlegung und 

Begründung der Landesverfassungsbeschwerde. Während die Frist von einem Monat ab Be-

kanntwerden des die Verletzung begründenden Hoheitsakts für die Einlegung der Beschwerde 

noch hinnehmbar, ist sie für deren Begründung jedenfalls zu kurz bemessen. Auf die vorstehen-

den Ausführungen nehmen wir Bezug. Die hohen Anforderungen, denen eine solche Beschwer-

de genügen muss, lassen eine Frist nur von einem zur Einlegung und Begründung der Be-

schwerde jedenfalls zu kurz erscheinen. Aus der Sicht unseres Verbandes erscheit es deshalb 

nicht ratsam, sich zwingend an § 93 BVerfGG zu orientieren. 

 

Die Statistiken des Bundesverfassungsgerichts zeigen, dass Verfassungsbeschwerden zwar ü-

ber 90% aller anhängigen Verfahren ausmachen, aber nur zu 1,5% erfolgreich sind. Die Ursache 

für die - bei unvermindert hoher Anzahl der Verfassungsbeschwerden insgesamt - seit Jahren 

weitgehend gleich bleibend geringe Erfolgsquote wird in der schlichten Unkenntnis der Beson-

derheiten der Spezialmaterie Verfassungsprozessrecht seitens der Beschwerdeführer (und ihrer 

Bevollmächtigten) gesehen, 

 

vgl. Klein/Sennekamp, Aktuelle Zulässigkeitsprobleme der Verfassungsbeschwerde, 
NJW 2007, 945 ff. 
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Ob dies tatsächlich zutrifft, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Gewiss ist hingegen, dass 

die hohen Anforderungen, die unter Nr. 2d unter Hinweis auf die Entscheidung 

 

BVerfG, Beschluss vom 04.05.2011 - 1 BvR 1502/08 -, NVwZ 2011, 991, 

 

angesprochen und skizziert wurden, sowie die häufig auftretenden Probleme, die für eine der Sa-

che angemessene Begründung einer solchen Beschwerde erforderlichen Unterlagen nicht nur 

zusammenzutragen, sondern auch dem Verfassungsgericht vorzulegen, innerhalb der Monats-

frist wenn überhaupt, dann nur unter größten Schwierigkeiten zu bewältigen sind. Ergebnis einer 

nicht zu leistenden Bewältigung dieser Probleme sind vielfach unzulässige, weil nicht hinreichend 

substantiierte Verfassungsbeschwerden. 

 

Soll die Landesverfassungsbeschwerde hingegen wirklich dazu beitragen, dass bei den Bürgern 

das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit gestärkt wird, dann ist es sinnvoll, die Begründungsfrist 

so großzügig auszugestalten, dass eine fundierte und wohlüberlegte Begründung – auch und ge-

rade seitens eines mit dem Sachverhalt bislang noch nicht befassten Anwalts – möglich ist. Der 

Anwaltsverband schlägt deswegen vor, die Begründungsfrist – ähnlich den Begründungsfristen 

in anderen Rechtsmittelverfahren (vgl. etwa §§ 520, 551 ZPO bzw. §§ 124a, 139 VwGO) – auf 

zwei Monate auszudehnen. Ein nachvollziehbarer Grund für das Erfordernis der derzeit geplan-

ten recht kurzen Begründungsfrist ist nicht ersichtlich; die bloße Übernahme der Regelung für die 

Bundesverfassungsbeschwerde – deren Folgen, wie zuvor dargelegt – seit langem kritisiert wer-

den, genügt hierfür nicht. 

 

f) § 57 Abs. 1 und 2 StGHG-E - Erwiderungsfrist für Beschwerdegegner  

Wenig verständlich ist es, warum dem Beschwerdeführer – wie zuvor dargelegt – eine eher zu 

kurz bemessene Begründungsfrist auferlegt werden soll, während die Frist für die Erwiderung 

seitens des beteiligten Trägers hoheitlicher Gewalt zunächst unbestimmt bleibt. Zur Wahrung der 

„Waffengleichheit“ und Erhöhung der Akzeptanz des Verfahrens durch den Bürger sollte die Er-

widerungsfrist genauso lang – oder kurz – bemessen sein wie die Begründungsfrist.  

 

g) Gebührenfreiheit - § 58 Abs. 3 StGHG-E - Gebührenvorschuss bis 2.000 Euro  

Diese Regelung wird zum Schutz des Staatsgerichtshofs vor missbräuchlicher Einleitung solcher  

Verfahren als sinnvoll erachtet.  
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h) § 61 StGHG-E - Verzögerungsbeschwerde  

Wenngleich unser Verband die Einschätzung der Verfasser des Gesetzentwurfs und seiner Be-

gründung, der zufolge diese Regelung in Verfahren vor dem Staatsgerichtshof kaum Praxisrele-

vanz erlangen wird, teilt, hält er sie für sinnvoll. Wenn das Land Baden-Württemberg dem Institut 

der Landesverfassungsbeschwerde zu Recht identitätsstiftende Wirkung beimisst, so ist es nur 

konsequent durch eine Regelung wie diejenige des § 61 StGHG-E zu unterstreichen, dass sich 

der Staat auch selbst an seinen eigenen Maßstäben – hier: dem Gebot effektiven Rechtsschut-

zes – messen lässt. 

 
 
 

Für etwaige Rückfragen oder auch Gespräche stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sollte im Laufe 

des weiteren Verfahrens das Gesetz geändert werden und/oder eine weitere Anhörung durchgeführt werden, bitten 

wir um eine Unterrichtung und die Gelegenheit zur Äußerung.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Peter Kothe           
Präsident 

 


